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Accounting News –  
Aktuelles zur Rechnungslegung  
nach HGB und IFRS
Auch in diesem Jahr gilt zuallererst mein Dank Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser: Ihr Feedback sowie die interessanten gespräche mit Ihnen rund um 
aktuelle Fragestellungen, die wir im vergangenen Jahr in den Accounting 
news dargestellt haben, zeigen uns, dass unser newsletter zu einer vielfach 
genutzten Informationsquelle geworden ist. Für das damit einhergehende 
Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern viel glück und erfolg im neuen Jahr 2015!

Den schwerpunkt der aktuellen Ausgabe bilden die wiederkehrenden Angabe-
pflichten in IFrs-Abschlüssen zum 31. Dezember 2014 zu den erstmals ange-
wandten IFrs sowie zu den erwarteten Auswirkungen neuer, noch nicht in 
Kraft getretener IFrs. Hierzu haben wir für sie praxisrelevante erläuterungen 
und Übersichten zusammengestellt.

Darüber hinaus informieren wir sie über die Kerninhalte 
des von dem International Accounting standards board 
(IAsb) veröffentlichten entwurfs zu Änderungen des 
IFrs 2 Anteilsbasierte Vergütungen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

 Ihre 
Hanne böckem 
Partner, Department of Professional Practice 
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1Topthema

Angabepflichten in einem EU-IFRS-Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2014 für neue oder geänderte Standards und 
Interpretationen

1  siehe IAs 8.20

Konzernabschlüsse (IFRS 10)

Als beispiel für einen erstmals an-
zuwendenden standard sei hier auf 
IFrs 10 Konzernabschlüsse verwie-
sen, über den im Anhang zu einem 
eu-IFrs-Abschluss zum 31. Dezem-
ber 2014 gemäß IAs 8.28 zu berich-
ten ist, sofern IFrs 10 nicht bereits 
im Vorjahr vorzeitig angewandt 
wurde. bei IFrs 10 handelt es sich 
um einen durch das IAsb verab-
schiedeten standard, der bereits in 
eu-recht (eu-endorsement) über-
nommen wurde. Der standard ist 
in der eu für geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen, erstmalig verpflichtend 
anzuwenden.

Im Anhang sind zunächst nach 
IAs 8.28 die wesentlichen Inhalte 
des IFrs 10 beziehungsweise die 
durch dessen Anwendung bedingten 
Änderungen darzustellen. Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass der neue 
standard retrospektiv – und gege-
benenfalls unter berücksichtigung 
bestimmter, sich aus den Übergangs-
regelungen ergebender Ausnahme-
regelungen – angewendet wurde. 
Darüber hinaus ist aufzuzeigen, 
inwie weit sich Auswirkungen auf 
den Konsolidierungskreis (beispiels-
weise eine erstmalige Konsolidierung 
von strukturierten unternehmen, die 
zuvor nicht konsolidiert wurden) erge-
ben, und welche effekte hieraus für 
die betroffenen bilanzposten und 

Posten der anderen rechenwerke, 
insbesondere der gesamtergebnis-
rechnung (zum beispiel erhöhung 
des operativen ergebnisses zulasten 
des Finanzergebnisses bei gleich-
bleibendem gesamtergebnis), ent-
stehen. grundsätzlich ist auch darzu-
stellen, welche effekte sich auf das 
laufende Jahr ergeben hätten, wenn 
die alte Methode weiter angewendet 
worden wäre. Aufgrund der Ausnah-
meregelung des IFrs 10.C2A entfällt 
eine solche „Als-ob-Angabe“ für das 
laufende Jahr.

Insbesondere bei wesentlichen Än-
de rungen des Konsolidierungs krei ses 
wird regelmäßig eine dritte bilanz auf 
den 1. Januar 2013 aufzustellen sein.

Praxishinweis für eine anhangangabe zum 31. Dezember 2014 nach ias 8.28

In einem eu-IFrs-Konzernabschluss 
sind im Anhang sowohl Angaben zu 
neu angewandten standards und 
Interpretationen (IAs 8.28) als auch 
zu verabschiedeten, aber noch nicht 
neu angewandten standards und 
In terpretationen (IAs 8.30) zu machen.

Im Folgenden erhalten sie einen Über-
blick über den derzeitigen stand der 
durch das International Accounting 
standards board (IAsb) verabschie-
deten standards und Interpretationen, 
über die gemäß IAs 8.28 und IAs 8.30 
in einem eu-IFrs-Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2014 zu berichten 
ist. In diesem Zusammenhang zeigt 
der beitrag auch den aktuellen status 
des eu-endorsements sowie prak-
tische Implikationen für die Anhang-
angaben auf.

Änderungen von Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden auf-
grund eines neuen oder geänderten 
Standards oder einer Interpretation
nach IAs 8.28 müssen im Anhang 
Angaben gemacht werden, wenn 
die erstmalige Anwendung eines 
IFrs Auswirkungen auf die berichts-
periode oder auf eine frühere Periode 
hat. Der Anwendungsbereich von 
IAs 8.28 umfasst daher alle Ände-
rungen von bilanzierungs- und bewer-
tungsmethoden, die sich aus der erst-
maligen Anwendung eines neuen 
oder geänderten standards oder einer 
Interpretation ergeben. Die Anhang-
angaben müssen dann in bezug auf 
den neuen standard beispielsweise 
folgende Inhalte umfassen:

•	 Titel	des	Standards

•	 Falls	zutreffend,	eine	Beschreibung	
der Übergangsvorschriften

•	 Art	und	Änderung	der	Rechnungs
legungsmethode

•	 Betrag	der	Änderung	jedes	betroffe
nen Abschlusspostens (einschließ-
lich des ergebnisses je Aktie) für 
den beginn des Vorjahrs, für das 
Vorjahr und für das laufende Jahr, 
soweit praktikabel

sofern sich die rückwirkende Anpas-
sung wesentlich auf die Werte der 
bilanz zu beginn des Vorjahrs aus-
wirkt, ist – über die Anhangangaben 
nach IAs 8 hinaus – eine vollständige 
dritte bilanz auf diesen Zeitpunkt 
darzustellen.

Angaben nach IAs 8.28 sind im 
Übrigen nicht nur erforderlich, wenn 
eine neue bilanzierungs- und bewer-
tungsmethode verpflichtend neu 
angewendet wird, sondern auch, 
wenn eine solche Methode frühzeitig 
freiwillig angewendet wird.1
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Angabe des erzielbaren Betrags 
für nicht finanzielle Vermögens-
werte (Amendment IAS 36)

Als weiteres beispiel für einen 
durch das IAsb geänderten stan-
dard sei an dieser stelle auf die 
Änderungen in IAs 36 Wertminde
rung von Vermögens werten ver-
wiesen. Hierbei handelt es sich 
um Ände rungen, die bereits in 
eu-recht übernommen wurden 
und die erstmals für geschäftsjahre, 

die am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen, anzuwenden sind.

Im Anhang müssen die wesent-
lichen Änderungen kurz beschrieben 
werden. Demnach ist der erzielbare 
betrag der goodwill-tragenden 
zahlungsmittelgenerierenden ein-
heiten nun nicht mehr unabhängig 
davon anzugeben, ob tatsächlich 
eine Wertminderung vorgenommen 
wurde. er ist stattdessen nur noch 
anzugeben, wenn eine Wertminde-

rung tatsächlich vorgenommen 
wurde. Zudem werden weitere 
Detailangaben erforderlich, wenn 
der erzielbare betrag dabei auf 
basis eines beizulegenden Zeit-
werts ermittelt wurde.

Die Anforderungen des IAs 8.28 
zu den Auswirkungen auf die betrof-
fenen Posten des Abschlusses gehen 
hier ins Leere, da es sich lediglich um 
geänderte Anhangangaben handelt.

Praxishinweis für eine anhangangabe zum 31. Dezember 2014 nach ias 8.28 – fortsetzung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über potenziell angabe pflichtige Vorschriften nach IAs 8.28 im eu-IFrs- Konzern-
abschluss zum 31. Dezember 2014 sowie eine einschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf die bilanzier ungs praxis.

Standard bezieh ungs-
weise Interpretation

Titel Verpflichtender Erst-
anwendungszeitpunkt2

Auswirkung

IFrs 10 Konzernabschlüsse 1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

IFrs 11 gemeinsame Vereinbarungen 1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

IFrs 12 Angaben zu Anteilen an  
anderen unternehmen

1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

Amendments to 
IFrs 10–12

Übergangsvorschriften 1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

Amendments to  
IFrs 10, 12; IAs 27

Investmentgesellschaften 1. Januar 2014 branchen- beziehungsweise 
unter nehmens spezifische 
bedeutung

Amendments to IAs 27 einzelabschlüsse 1. Januar 2014 Keine bedeutung, da nur 
für einzelabschlüsse relevant

Amendments to IAs 28 Anteile an assoziierten unter-
nehmen und gemein schafts-
unternehmen

1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

Amendments to IAs 32 saldierung finanzieller Vermögens-
werte und schulden

1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

Amendments to IAs 36 Angaben zum erzielbaren betrag 
nicht finanzieller Vermögenswerte

1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

Amendments to IAs 39 novation von Derivaten und 
Fortführung der bilanzierung 
von sicherungsgeschäften

1. Januar 2014 grundsätzliche bedeutung

2  geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen; erstanwendungszeitpunkt laut eu-recht
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3  Aus sicht der european securities and Markets Authority (esMA) sind auch für bislang nicht in eu-recht übernommene standards und 
Interpretationen die Angaben nach IAs 8.30 verpflichtend (siehe Decision ref eeCs/0213-12 “Disclosure of new standards that have been 
issued but are not yet effective” in: 14th extract from the eeCs’ Database of enforcement, s. 19). Daher empfehlen wir, der sichtweise der 
esMA zu folgen, wenngleich wir sie nicht für zwingend notwendig halten.

Nicht vorzeitig angewandte 
Standards und Interpretationen
nach IAs 8.30 ist über bereits verab-
schiedete standards oder Interpreta-
tionen des IAsb zu berichten, sofern 
diese in dem berichtszeitraum noch 
nicht verpflichtend anzuwenden sind 
und auch nicht vorzeitig angewandt 
werden.

Folgende Angaben im Anhang sind 
beispielsweise in bezug auf den neuen 
standard oder die Interpretation 
erforderlich:

•	 Titel	des	neuen	Standards	oder	
der neuen Interpretation

•	 Art	der	bevorstehenden	Änderung	
der rechnungslegungsmethode

•	 Zeitpunkt,	ab	dem	die	Anwendung	
des neuen standards oder der neu-
en Interpretation verpflichtend ist

•	 Zeitpunkt,	ab	dem	das	Unterneh-
men plant, den standard oder die 
Interpretation anzuwenden

•	 Erwartete	Auswirkungen	auf	den	
Abschluss im erstanwendungsjahr

In bezug auf die Angaben hinsichtlich 
des geplanten Anwendungszeitpunkts 
bietet sich in der unternehmenspraxis 
beispielsweise eine sammelaussage 
an, dass eine frühzeitige Anwendung 
der neuen standards beziehungsweise 
der Interpretationen nicht geplant ist. 
eine ähnliche sammelaussage könnte 
hinsichtlich der erwarteten Auswirkun-
gen in betracht kommen. Hier bieten 
sich – sofern zutreffend – Formulierun-
gen an, die darauf hinweisen, dass die 
Auswirkungen derzeit geprüft werden. 

sofern sich bei mehreren Vorschriften 
keine wesentlichen Auswirkungen auf 
ein unternehmen ergeben, kann eine 
Formulierung verwendet werden, in 
der die Verlautbarungen ohne wesent-

liche Auswirkungen weder beschrie-
ben noch aufgelistet werden. Dies 
könnte beispielsweise in Form einer 
Aussage geschehen, mit der aufge-
zeigt wird, dass außer den ausführlich 
aufgeführten neuen standards und 
Interpretationen, die einen wesent-
lichen einfluss auf den Konzernab-
schluss haben können, eine reihe 
weiterer standards und Interpreta-
tionen verabschiedet wurden, die 
jedoch erwartungsgemäß keinen 
wesentlichen einfluss auf den Kon-
zernabschluss haben werden.

Zu beachten bleibt, dass die Angabe 
nach IAs 8.30 alle von der eu über-
nommenen IFrs umfasst.3 sofern 
auch über IFrs – sowie deren Aus-
wirkungen – berichtet werden soll, 
die noch nicht in europäisches recht 
übernommen wurden, ist auf diesen 
umstand hinzuweisen. eine getrennte 
Darstellung der Auswirkungen der von 
der eu übernommenen und der noch 
nicht übernommenen IFrs ist daher 
empfehlenswert. eine Aktualisierung 
der Darstellung sollte bis zu dem Tag 
erfolgen, an dem der Abschluss zur 
Veröffentlichung freigegeben wird.

Als beispiel für eine durch das IAsb neu verabschiedete Interpretation, die 
bereits in eu-recht übernommen wurde, sei auf IFrIC 21 Abgaben ver-
wiesen. Hierbei handelt es sich um eine Interpretation, die laut eu-recht 
erstmals für geschäftsjahre, die am oder nach dem 17. Juni 2014 beginnen, 
anzuwenden ist.

Im Anhang sind die wesentlichen Inhalte der neuen Interpretation nach 
IAs 8.30 zu beschreiben. somit ist anzugeben, welche Auswirkungen auf 
den Ansatz von schuldposten für Abgaben im sinne von IFrIC 21 erwartet 
werden.

Praxishinweis für eine anhangangabe zum 31. Dezember 2014 
nach ias 8.30 – eu-enDorsement ist bereits erfolgt

IFrs 15 Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden ist ein beispiel für einen 
neuen standard, der vom IAsb zwar verabschiedet, jedoch bisher noch 
nicht in eu-recht übernommen wurde. Der standard ist – eine Übernahme 
in eu-recht vorausgesetzt – erstmals für geschäftsjahre anzuwenden, die 
am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen.

Wird im Anhang über verabschiedete, aber noch nicht in eu-recht über-
nommene standards berichtet, sind die neuerungen gemäß IAs 8.30 kurz 
zu beschreiben. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Hinweis, dass für die erst 
in späteren geschäftsjahren verpflichtend anzuwendenden standards keine 
frühzeitige Anwendung erfolgt und die Auswirkungen auf den IFrs-Ab-
schluss derzeit geprüft werden.

Praxishinweis für eine anhangangabe zum 31. Dezember 2014 
nach ias 8.30 – eu-enDorsement steht noch aus
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Standard bezieh ungs-
weise Interpretation

Titel Verpflichtender 
Erstanwendungszeitpunkt4

EU-Endorsement bis 31. Dezember 2014 erfolgt

IFrIC 21 Abgaben 1. Juli 2014 (eu)

Improvements to 
IFrs 2011–2013

Änderungen zu IFrs 1, IFrs 3, IFrs 13 und IAs 40 1. Januar 2015 (eu)

EU-Endorsement noch ausstehend (Stand: 5. Januar 2015)

Amendments to IAs 19 Leistungsorientierte Pläne: Arbeitnehmerbeiträge 1. Juli 2014

Improvements to 
IFrs 2010–2012

Änderungen zu IFrs 2, IFrs 3, IFrs 8, IFrs 13, IAs 16, 
IAs 24 und IAs 38

1. Juli 20145

IFrs 14 regulatorische Abgrenzungsposten 1. Januar 2016

Amendments to  
IFrs 10, 12; IAs 28

Anwendung der Ausnahmevorschrift zur Konsolidierung 1. Januar 2016

Amendments to  
IFrs 10 and IAs 28

Veräußerung oder einlage von Vermögenswerten in asso-
ziierte unternehmen oder gemeinschafts unter nehmen

1. Januar 2016

Amendments to IFrs 11 bilanzierung des erwerbs von Anteilen an gemein schaft-
lichen Tätigkeiten

1. Januar 2016

Amendments to IAs 1 Anhangangaben 1. Januar 2016

Amendments to  
IAs 16 and IAs 38

Klarstellung der zulässigen Abschreibungsmethoden 1. Januar 2016

Amendments to  
IAs 16 and IAs 41

Landwirtschaft: Fruchttragende gewächse 1. Januar 2016

Amendments to IAs 27 equity-Methode in einzelabschlüssen 1. Januar 2016

Improvements to  
IFrs 2012–2014

Änderungen zu IFrs 5, IFrs 7, IAs 19 und IAs 34 1. Januar 2016

IFrs 15 umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 1. Januar 2017

IFrs 9 Finanzinstrumente 1. Januar 2018

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über potenziell angabe pflichtige Vorschriften nach IAs 8.30 in einem eu-IFrs-
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 – jeweils differenziert nach Vorschriften, bei denen ein eu-endorsement bis 
zum 31. Dezember 2014 erfolgt ist, und solchen, bei denen ein eu-endorsement noch aussteht.

4  geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen; erstanwendungszeitpunkt laut eu-recht, soweit bereits endorsed
5  Die Änderungen an IFrs 2 und IFrs 3 sind anzuwenden auf Transaktionen, die am oder nach dem 1. Juli 2014 stattfinden.
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2 IFrs-rechnungslegung

Entwurf zu Änderungen an IFRS 2

Das IAsb hat am 25. november 2014 
einen entwurf zu Änderungen an 
IFrs 2 Anteilsbasierte Vergütungen 
veröffentlicht (eD/2014/5 Klassifi
zierung und Bewertung von anteils
basierten Vergütungen). Die vorge-
schlagenen Änderungen betreffen 
bereiche, die bisher in IFrs 2 nicht 
adressiert wurden. Aufgrund der 
unterschiedlichen Handhabung 
dieser sachverhalte in der Praxis 
hat sich das IAsb entschlossen, 
Klarstellungen zur Klassifizierung 
und bewertung von geschäftsvor-
fällen mit anteilsbasierter Vergütung 
vorzunehmen. Die geplanten Ände-
rungen betreffen drei einzelne sach-
verhaltsgestaltungen. Diese waren 
zuvor mit der bitte um Klarstellung 
beim IAsb eingereicht worden. Die 
drei einzelsachverhalte werden 
nachfolgend dargestellt.

Berücksichtigung von Aus übungs-
bedingungen bei anteilsbasierten 
Vergütungen mit Barausgleich
IFrs 2 enthielt bisher keine rege-
lungen dazu, welche Auswirkungen 
Ausübungsbedingungen auf den 
beizulegenden Zeitwert anteilsba-
sierter Vergütungen haben, für die 
ein barausgleich vorgesehen ist. 
Das IAsb schlägt mit dem entwurf 
vor, dass anteilsbasierte Vergütun-
gen mit barausgleich im grundsatz 
wie anteilsbasierte Vergütungen 
mit Ausgleich durch eigenkapital-
instrumente erfasst werden sollten. 
Demnach sind Dienstbedingungen 
und marktunabhängige Leistungs-
bedingungen (service conditions and 
nonmarket per formance conditions) 
auf einer morelikelythannot-basis 
im Mengengerüst zu berücksichtigen, 
während Marktbedingungen und 
nicht-Ausübungsbedingungen (market 
conditions and nonvesting conditions) 
bei der bewertung zu berücksichtigen 
sind. Anders als bei anteilsbasierten 
Vergütungen mit Ausgleich durch 

eigenkapitalinstrumente jedoch sind – 
wie bisher – beide Komponenten zu 
jedem bewertungsstichtag neu zu 
ermitteln und Änderungen im gewinn 
oder Verlust zu erfassen. Mit dieser 
neuregelung würde im ergebnis die 
bislang als zulässig erachtete full fair 
value -Methode ausscheiden, bei der 
sämtliche bedingungen im beizulegen-
den Zeitwert der Verpflichtung berück-
sichtigt werden. Der insgesamt zu 
erfassende Aufwand ändert sich durch 
diese Klarstellung nicht, da dieser nach 
beiden Methoden letztlich immer dem 
gezahlten betrag entspricht.

Klassifizierung von anteilsbasierten 
Vergütungen, die einen Netto aus-
gleich vorsehen
In einigen Ländern sind unternehmen 
dazu verpflichtet, steuern, die im 
Zusammenhang mit anteilsbasierten 
Vergütungen entstehen, einzubehal-
ten und abzuführen. Dies gilt, obwohl 
die Verpflichtung zur Abführung der 
steuern regelmäßig beim Mitarbeiter 
selbst und nicht beim unternehmen 
liegt. einige Vertragswerke über 
anteilsbasierte Vergütungen erlauben 
es unternehmen oder verpflichten 
diese dazu, einen Teil der Anteile, die 
an den Mitarbeiter ausgegeben 
werden, zurückzubehalten, um damit 
die steuerzahlungen im namen der 

Mitarbeiter vorzunehmen. bei diesen 
sachverhalten trat regelmäßig die 
Fragestellung auf, wie diese zurückbe-
haltenen Anteile zu behandeln sind.

Im entwurf stellt das IAsb klar, dass 
eine anteilsbasierte Vergütung als „mit 
Ausgleich durch eigenkapitalinstru-
mente“ zu klassifizieren ist, wenn die 
Vereinbarung vorsieht, dass das 
unternehmen einen bestimmten Teil 
der Anteile zurückbehält, um die Anfor-
derungen an die spezifischen steuer-
vorschriften zu erfüllen (nettoaus-
gleich) und die gesamte Transaktion 
ohne die besonderheit der Zurückbe-
haltung der Anteile für steuerzwecke 
als „mit Ausgleich durch eigenkapital-
instrumente“ eingestuft würde.

Bilanzierung einer Änderung der 
Bedingungen mit Wechsel der 
Klassifizierung der Vergütung von 
„mit Bar aus gleich“ in „mit Aus gleich 
durch Eigenkapitalinstrumente“
In IFrs 2 finden sich bisher keine 
regelungen dazu, wie Änderungen der 
bedingungen zu behandeln sind, durch 
die ein Wechsel der Klassifizierung von 
einer anteilsbasierten Vergütung „mit 
barausgleich“ in eine Vergütung „mit 
Ausgleich durch eigenkapitalinstru-
mente“ erfolgt.

Die im entwurf vorgeschlagenen regelungen betreffen die folgenden 
bereiche: 

•	 Klarstellungen	zur	Berücksich	tigung	von	Ausübungsbeding	ungen	(Dienst-
bedingungen, Marktbedingungen und andere Leistungsbedingungen) im 
rahmen der bewertung an teilsbasierter Vergütungen mit barausgleich

•	 Klassifizierung	von	anteilsba	sierten	Vergütungen,	die	einen	Nettoaus-
gleich vorsehen

•	 Bilanzierung	einer	Änderung	der	Bedingungen,	wenn	aufgrund	dieser	
ein Wechsel der Klassi fizierung der Vergütung von „mit barausgleich“ 
in „mit Ausgleich durch eigenkapitalinstrumente“ erfolgt ist

Kurz gefasst
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Am Tag der Änderung ist die bisher 
erfasste Verbindlichkeit für die anteils-
basierten Vergütungen „mit baraus-
gleich“ auszubuchen. Zeitgleich ist die 
Vergütung „mit Ausgleich durch 
eigenkapitalinstrumente“ mit ihrem 
beizulegenden Zeitwert am Tag der 
Änderung einzubuchen. eine erfas-
sung erfolgt dabei insoweit, wie die 
Leistungen zu diesem Zeitpunkt 
bereits erdient wurden. unterschiede 

zwischen der Ausbuchung der Ver-
bindlichkeit und der einbuchung der 
eigenkapitalbeträge für die neue 
Vergütung sind sofort im gewinn und 
Verlust der Periode zu erfassen.

ein erstanwendungszeitpunkt der 
geplanten Änderungen an IFrs 2 
wurde vom IAsb noch nicht vorge-
schlagen. Der entwurf sieht jedoch 
vor, dass eine vorzeitige Anwendung 
der neuregelungen gestattet sein soll. 

geplant ist, dass die Änderungen an 
IFrs 2 prospektiv anzuwenden sein 
sollen. Auch eine rückwirkende 
Anwendung soll zulässig sein – unter 
der bedingung, dass ein unternehmen 
über alle notwendigen Informationen 
verfügt, ohne diese im nachhinein 
ermitteln zu müssen.

Kommentierungen zum entwurf wer-
den vom IAsb bis zum 25. März 2015 
erbeten. 

2 IFrs-rechnungslegung

3 Veranstaltungen

Aktuelle Entwicklungen im Immobilienrecht –  
Rückblick und Ausblick

In der Veranstaltung geben erfahrene 
KPMg-referenten einen Überblick 
über die aktuellen entwicklungen des 
Immobilienrechts anhand ausgewähl-
ter gesetzgebungsvorhaben und der 
neuesten recht sprechung zu immo-
bilienwirtschaft lichen Themen. ein 
gastredner wird den entwurf eines 
gesetzes zur Dämpfung des Mietan-
stiegs auf angespannten Wohnungs-
märkten und zur stärkung des bestel-
lerprinzips bei der Wohnungs ver-
mittlung (Miet rechts novellierungs-
gesetz – Mietnovg) vorstellen. 
Zudem wird er einen Ausblick auf 
die zu erwartenden Auswirkungen 
der einführung der sogenannten 
Mietpreisbremse auf den deutschen 
Wohnungsmarkt geben.

Donnerstag, 22. Januar 2015,  
berlin, in den geschäftsräumen 
von KPMg

termin / Veranstaltungsort

Zielgruppe
geschäftsführer, Leiter und fachliche 
Mitarbeiter aus den geschäftsberei-
chen recht und rechnungswesen 
sowie aus der steuerabteilung

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden sie hier. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei.
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4 Veröffentlichungen

An dieser stelle informieren wir sie regelmäßig über aktuelle KPMg-Publikationen auf dem gebiet der handelsrechtlichen 
und internationalen rechnungslegung. 

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu IFRS

Revenue Implikationen von IFrs 15  
für den Anlagenbau

Kor 01/2015,  
s. 3–10

Dr. Anne schurbohm-ebneth,  
Dr. Philipp Ohmen

Sonstige Themen

Enforcement enforcement-Prüfungs schwer punkte 
2015

bb 50/2014,  
s. 3051–3055

Dr. Oliver beyhs,  
Dr. Jan-Hendrik Hammermeister

Zukunfts orien-
tierte Finanz-
infor ma tionen

Zukunftsorientierte Finanzinfor ma tio-
nen;  systematisierung sowie er stel lung 
nach internationalen, europäischen und 
nationalen regelungen

WPg 23/2014,  
s. 1184–1193

Martin Pföhler,  
Dr. Karina riese

Links zu internationalen KPMg-Veröffentlichungen:

IFRS Illustrative Financial Statements

IFRS-Abschluss guide to annual financial statements – 
Illustrative disclosures for investment 
funds

Diese broschüre bietet wertvolle unterstützung bei der 
erstellung von IFrs-Abschlüssen für Investmentfonds. 

IFRS-Abschluss guide to annual financial statements – 
Illustrative disclosures for banks

In dem Musterkonzernabschluss für banken wird 
beispielhaft der Konzernabschluss einer fiktiven bank 
dargestellt. Dabei werden die besonderheiten typischer 
Aktivitäten und Transaktionen von banken berücksichtigt. 
Zudem gibt die Veröffentlichung Hilfestellungen für die 
Aufstellung eines IFrs-Abschlusses.

In the Headlines

IFRS-Abschluss IFrs: new standards (2014/23) Vierteljährlich stellt KPMg eine Übersicht der IFrs 
zusammen, die zu diesem Zeitpunkt verpflichtend 
anzuwenden sind. Die aktuelle Darstellung bezieht 
sich auf Abschlüsse, die zu dem oder nach dem stichtag 
31. Dezem ber 2014 aufgestellt werden. Darüber hinaus 
wird aufgezeigt, welche standards bereits zur frühzeitigen 
Anwendung freigegeben sind. 

Line of Business Publications

Revenue Impacts on the construction industry 
of the new revenue standard 

In dieser Veröffentlichung werden die Kernbereiche 
möglicher Veränderungen für die bauindustrie aufgrund 
des neuen standards IFrs 15 unter berücksichtigung 
des Lebenszyklus eines typischen Fertigungsauftrags 
betrachtet. 
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